
Wieder andere hielten in F�llen der Eilbed�rftigkeit eine Mahnung f�r entbehrlich und sahen
kein Bed�rfnis f�r Ausnahmen (vgl Staudinger/Emmerich, BGB, 13. Bearb, § 538 Rn 58, § 547
Rn 19).

Ungeachtet dessen wurde der angebliche Spezialit�tscharakter des § 538 II BGB aF aus-
geh�hlt, weil die wohl hM § 547 II BGB aF uneingeschr�nkt neben § 538 II BGB aF heranzog.
Der Mieter konnte bei Aufwendungen, die er zur Mangelbeseitigung hatte, nach § 547 II BGB aF
iVm §§ 683 S 1, 670 BGB (berechtigte GoA) entweder vollen Aufwendungsersatz bzw nach § 547 II
BGB aF iVm §§ 684 S 1, 812 ff BGB zumindest Bereicherungsausgleich verlangen (OLG D�sseldorf
NJW-RR 1992, 716; OLG D�sseldorf ZMR 1990, 57; LG Mannheim NJW-RR 1996, 1357; LG Berlin WuM
1989, 15, AG M�nster WuM 1991, 344; Palandt/Putzo, BGB, 59. Aufl, § 538 Rn 15, § 547 Rn 3;
M�Ko/Voelskow, 3. Aufl, § 538 Rn 23, § 547 Rn 6 f). Der Mieter d�rfe nicht schlechter gestellt
werden als ein beliebiger Dritter, der �ber § 267 BGB einen Mangel f�r den Vermieter beseitige und
diesen in Regress nehmen k�nne. Der Vermieter d�rfe nicht auf Kosten des Mieters beg�nstigt
werden.

Nur vereinzelt sah man § 538 II BGB aF als lex specialis zu § 547 II BGB aF an (OLG Hamm ZMR
1985, 15, 17; LG Berlin WuM 1970, 116; Soergel/Heintzmann, BGB, 12. Aufl, § 538 Rn 18 f, § 547
Rn 9; differenzierend Huber, Handbuch des Schuldrechts: Leistungsst�rungen, Bd II, 1999, § 49 III
2, S 525 ff).

Im Zuge der Mietrechtsreform hielt der Gesetzgeber das Bestehende Verh�ltnis der §§ 538 II,
547 BGB aF f�r problematisch und suchte die Situation mit § 536 a II Nr 1 BGB zu entsch�rfen
(BT-Ds 14/4553, S 41).
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n SACHVERHALT

T lebt mit seinem Nachbarn N seit Jahren im Dauerzwist. Nachdem es N trotz erbitterten Wider-
stands des T gelungen ist, die Genehmigung f�r einen Anbau an sein Wohnhaus zu erwirken, und
er diesen auch realisiert hat, ist f�r T das Maß voll. Wie T weiß, verbringt N als leidenschaftlicher
Camper die Wochenenden des �fteren auf einem Campingplatz an der nahe gelegenen K�ste. Als
an einem Samstagmorgen das Auto des N nicht auf seinem gewohnten Parkplatz vor dem Haus
steht, z�ndet T das Haus des N an, ohne sich nochmals von der Abwesenheit des N zu �berzeugen.
Dann zieht T sich in sein Wohnzimmer zur�ck, um von dort aus durch das Fenster die Zerst�rung
des verhassten Bauwerks zu beobachten. Das Geb�ude selbst ger�t jedoch nicht in Brand, da bei
dem Bau ausschließlich brandfestes Material verwendet wurde. Es entwickelt sich aber sehr
schnell starker Rauch. Die Verwendung des brandfesten Materials war dem T ebenso unbekannt
wie die Tatsache, dass N dieses Wochenende zu Hause verbringen muss, weil sein Auto in der
Werkstatt ist. Infolge der starken Rauchentwicklung erwacht N nach durchzechter Nacht aus dem
Tiefschlaf, ger�t in Panik und ruft verzweifelt um Hilfe. Dies h�rt der gerade vorbeikommende
Spazierg�nger S und entschließt sich zu einem Rettungsversuch. Auch T hat die Hilferufe des N
durch das gekippte Wohnzimmerfenster geh�rt und die Reaktion des S beobachtet. Da T niemals
Menschen in Gefahr bringen wollte, st�rzt er in Richtung Tatort, um seine Tat r�ckg�ngig zu
machen. Dort angelangt, muss er tief best�rzt feststellen, dass sowohl N als auch S bereits erstickt
sind. T l�scht das Feuer und verhindert so auch eine teilweise Zerst�rung des Hauses durch den
anhaltenden Rauch, die anderenfalls eingetreten w�re. Auch beim L�schen blieb T der Umstand
verborgen, dass das Geb�ude seiner Beschaffenheit wegen nicht in Brand geraten konnte.

Wie hat T sich nach dem StGB strafbar gemacht? § 123 StGB ist nicht zu pr�fen. Ebenso wenig
ist zu etwaigen Strafantragserfordernissen Stellung zu nehmen.
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